
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vfgh 1990/6/28 B919/89
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 28.06.1990

Index

55 Wirtschaftslenkung

55/01 Wirtschaftslenkung

Norm

B-VG Art144 Abs1 / Anlaßfall

Rechtssatz

Anlaßfallwirkung der Aufhebung von §6 Abs1 litb SchrottlenkungsG idF BGBl. 338/1988 mit Ev 28.06.90, G11/90 ua. -

Aufhebung des angefochtenen Bescheides wegen Rechtsverletzung durch Anwendung eines verfassungswidrigen

Gesetzes.
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